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1 Einleitung 

Wenn es brennt, ist für das Löschen die Feuerwehr zuständig. Aber auch die Aufräumarbeiten auf 
der kalten Brandstelle, zu denen auch die richtige Deklaration und die Entsorgung der Abfälle 
gehören, müssen verantwortungsbewusst und korrekt erfolgen. Dazu soll dieses Merkblatt beitra-
gen, welches sich an Betroffene aus dem gewerblichen und industriellen Bereich richtet. 
 

2 Einstufung der Abfälle sowie notwendige Analytik 

2.1 Einstufung 

Durch die Vielfalt der Materialien, die bei einem Brand betroffen sein können, kommen bei der 
Einstufung auch verschiedene Abfallarten bzw. Abfallschlüsselnummern infrage. Daher kann die 
nachfolgende Aufzählung nur beispielhaft sein.  
 
Für Abfälle aus Brandereignissen ist je nach verwendeten Baustoffen, Nutzungen und etwaigen 
Kontaminationen davon auszugehen, dass die beim Brand anfallenden Abfälle ein erhöhtes Schad-
stoffpotential aufweisen können. Je nach Schadstoffkonzentrationen können diese Abfälle auch 
als gefährlicher Abfall eingestuft werden. Abfallarten/-schlüsselnummern, welche bei Brandereig-
nissen anfallen könnten, sind in der Anlage 1 zu diesem Merkblatt angeführt. 
 

2.2 Abfallcharakterisierung 

Wie bei jedem anderen Abfall auch, ist eine fachgerechte Beschreibung und Einstufung des Abfalls 
als Grundlage für die Entscheidung über den weiteren Verbleib (Art der Behandlung, Sicherheits-
vorkehrungen bei Manipulation und Transport) notwendig. Neben der Angabe zu Aussehen und 
Herkunft ist allenfalls auch eine repräsentative Beprobung und nachfolgende Laboruntersuchung 
notwendig, insbesondere zur Feststellung, ob es sich um gefährlichen Abfall handelt. 
 
Die Abfallcharakterisierung muss folgende Informationen enthalten: 
 

 Wem gehört der Brandschadensabfall? Wer ist Abfallbesitzer (Eigentümer, Mieter, Pächter 
des betroffenen Grundstückes)? 

 Was hat gebrannt? 
 Welche Abfälle fallen an (Aschen, Brandrückstände, Löschmittel etc.)? 
 Welche Abfallmengen sind angefallen? 
 Wie/wo liegen die Abfälle derzeit vor? 

 
Bei der Beschreibung ist zu unterscheiden, ob es sich um Brandschutt aus  

 Wohngebäuden bzw landwirtschaftlichen Gebäuden, oder 
 Betriebsgebäuden 

handelt und ob es beim Brandereignis zum Austritt von Betriebsmitteln oder Produkten aus Tanks 
oder Lagern gekommen ist. Gesondert zu betrachten sind auch ausgebrannte Fahrzeuge, Maschi-
nen udergl. 
 
Bei Brandschutt aus Wohn- und landwirtschaftlichen Gebäuden ist neben den anhaftenden Rück-
ständen, die bei der unvollständigen Verbrennung von organischen Materialien entstehen (übli-
cherweise Ruß und Kohle, hochsiedende organische Verbindungen, tlw chlorhältige organische 
Verbindungen) zu beachten, dass in den ursprünglichen Baustoffen Schadstoffe enthalten sein kön-
nen, die besondere Vorkehrungen beim Umgang mit dem Brandschutt notwendig machen. Hier 
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sind beispielsweise Asbest aus alten Eternitdächern und künstliche Mineralfasern aus Isolierungen 
(errichtet vor 2002) zu nennen. Zu beachten sind weiters Mineralölrückstände aus Heizungstanks. 
 
Nach Brandereignissen in Betriebsanlagen ist zu erheben, welche Betriebsmittel (Treibstoffe, 
Schmieröle, Lacke, Kunststoffe, sonstige Chemikalien …) am Standort vorhanden sind, welche der 
Lagerungen vom Brand direkt oder indirekt (Wasser, Brandrauch, Hitze) betroffen sind und welche 
Rückstände sofort entfernt werden müssen, und für welche Bereiche ein Verbleib am Standort 
(sichere Lagerung bis zur Prüfung über den weiteren Verbleib) möglich ist. 
 
Die relevanten und zu untersuchenden Parameter für eine allf. Laboranalytik können je nach Fra-
gestellung variieren. Für die Deponierung sind die Bestimmungen der Deponieverordnung über die 
Grundlegende Charakterisierung anzuwenden. 
In Einzelfällen können – je nach Herkunft und Entstehung der Abfälle - weitere Schadstoffe rele-
vant sein. Für die Suche nach geeigneten Entsorgungswegen sind die Annahmebedingungen der 
gewünschten Entsorgungsanlage zu eruieren. Dabei ist auch zu bewerten, ob ein Behandlungser-
folg zu erwarten ist.  
 

3 Kurzfristige Zwischenlagerung der Abfälle 

Dem Löschen folgt das Aufräumen und hin und wieder müssen die Brandreste sehr kurzfristig vom 
Brandort abtransportiert werden. Oft liegen zu dem Zeitpunkt jedoch keine oder nur unvollstän-
digen Kenntnisse über Schadstoffgehalt und –zusammensetzung vor - der endgültige Entsorgungs-
weg ist damit noch unklar.  
Vorrangig ist die Herstellung einer sicheren Arbeitsumgebung, die einen geordneten Abtransport 
und allf. Abbruch einer Brandruine erlauben. 
 
Bei Brandschutt ist generell davon auszugehen, dass erhöhte Schadstoffgehalte und mobilisierbare 
Kontaminationen vorliegen. Der direkte Kontakt mit Brandschutt, ein Verwehen von Staub oder 
vergleichbare Freisetzungen von Fein- und Feinstpartikeln sind weitgehend zu unterbinden. 
Eine Zwischenlagerung an Orten außerhalb des Brandgeschehens kann also nur entweder in dichten 
Containern/Mulden oder auf dafür genehmigten befestigten und überdachten Flächen (oder solche 
mit einer Abwassererfassung) erfolgen.  
Grundsätzlich ist daher eine direkte Verbringung zur Entsorgung vorzusehen.  
Die Entfernung von der Brandstelle ist zügig durchzuführen, um weitere Verfrachtungen von Ruß, 
Kohlerückständen, schadstoffhaltigem Staub und kontaminiertem Niederschlagswasser und die Ge-
ruchsbelästigung für Anrainer zu minimieren. 
 

4 Informationen über Entsorgungsmöglichkeiten/befugte Sammler und 
Behandler 

Diese findet man unter www.edm.gv.at (Suche unter Home > Suchen / Auswerten > Abfall-
Sammler/-Behandler > Suche nach Registrierten). Es wird empfohlen sich mehrere Angebote für 
die Entsorgung einzuholen um dem Versicherungsgeber entsprechende Unterlagen für die Ange-
messenheit der Maßnahmen vorlegen zu können. 

 

http://www.edm.gv.at/
https://secure.umweltbundesamt.at/eras/login.do?event=userhome
https://secure.umweltbundesamt.at/eras/public.do
https://secure.umweltbundesamt.at/eras/registerabfrageSammlerBehandlerSearch.do
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5 Entsorgungsmöglichkeiten für Brandabfälle 

Bei Bränden entstehen durch die jeweilige Spezifik des Einzelfalls immer Abfälle mit unterschied-
licher Zusammensetzung, Kontamination und Konsistenz. In der Regel ist jeweils eine Einzelfall-
betrachtung erforderlich, um einen geeigneten Entsorgungsweg auszuwählen.  
 
Folgende Aspekte können bei der Einzelfallentscheidung hilfreich sein: 
 

5.1 Abfälle mit organischer Zusammensetzung 

(z.B. Holz, Kunststoffe aus Brandereignissen) 
 

 Es sind thermische Verfahren (Abfallverbrennungsanlagen) zu prüfen. 
 Bei der Auswahl sind in Bezug auf die gewünschte thermische Anlage Schadstoffkonzentra-

tionen und Konsistenz/Stückigkeit (max. Abmaße, ggf. Staubneigung durch hohe Aschean-
teile etc.) zu beachten. 

 Eine oberirdische Deponierung dieser Abfälle scheidet aus. 
 
Organische Materialien (z.B. Holz), unabhängig vom Brandbereich, sind aufgrund der üblicherweise 
vorliegenden Belastung einer geeigneten thermischen Behandlung zu unterziehen.  
 
Brandheu, das durch verkohlte Anteile verunreinigt ist, ist jedenfalls zur Entsorgung zu übergeben. 
Eine Verwertung durch Kompostierung ist für diese Fraktionen nicht möglich. Wenn Heu durch 
Feuchtigkeit oder Geruch nicht mehr für die Fütterung geeignet ist, aber keine Brandrückstände 
aufweist, kann es kompostiert werden. 
 

5.2 Mineralische Abfälle 

(z.B. Bauschutt mit Rußanhaftungen) 

 Je nach Höhe der Kontaminationen ist eine Behandlung in einer Bodenwaschanlage oder 
eine Deponierung möglich. 
 

Die Entsorgungswege sind stets unter Berücksichtigung des konkreten Einzelfalles auszuwählen. 
Bezüglich der mineralischen Fraktionen ist jedenfalls zwischen Bränden in Haushalten und ähnli-
ches bzw. in Industrie- und Gewerbebetrieben zu unterscheiden: Rußverunreinigte mineralische 
Baurestmassen aus Bränden in Haushalten oder ähnlichen Bereichen können in der Regel nach den 
Bestimmungen der Deponieverordnung auf Reststoff- oder Massenabfalldeponien und in Einzelfäl-
len auch auf Baurestmassendeponien abgelagert werden.  
Für mineralische Rückstände aus Bränden im industriellen und gewerblichen Bereich ist gegeben-
falls eine Beprobung und analytische Beurteilung notwendig. Unter Berücksichtigung der Analy-
senergebnisse ist über den Entsorgungsweg im Einzelfall zu entscheiden. 

5.3 Abfallgemische 

(z.B. gemischte Bau- und Abbruchabfälle aus Bauschutt, Holz, Kunststoffen etc. und/oder  
Asbest-/ KMF-Anteilen) 
 

 Die Entstehung dieser Gemische ist bei den Aufräum-/Dekontaminationsarbeiten unbedingt 
zu vermeiden. Abfälle, die separat anfallen, sind getrennt zu halten und getrennt zu ent-
sorgen. 

 Bei unvermeidlichem Anfall sind diese Gemische - je nach Kontaminationshöhe und Zusam-
mensetzung – entweder in dafür genehmigten Anlagen in die Einzelfraktionen zu separieren 



Merkblatt zur Entsorgung von Brandabfällen 

6 

 

oder einer Verbrennungsanlage zuzuführen. Eine nachträgliche Sortierung vor Ort ist nicht 
zulässig. 

 Asbesthaltige Abfälle oder solche mit künstlichen Mineralfasern, deren Alter unbekannt ist 
oder die vor 2002 aufgebracht wurden, sind nach geeigneter Vorbehandlung zur Vermei-
dung der Faserfreisetzung (zB Besprühen mit Wasserglas) auf einer Deponie (oder einem 
Deponieabschnitt) abzulagern. Wenn diese faserhältigen Rückstände in Gemischen mit bei-
spielsweise Heu, Brandholz etc. vorliegen, ist den Maßnahmen zur Vermeidung der Faser-
freisetzung der Vorrang zu geben und ist eine Deponierung vorzuziehen. 
 

5.4 Löschwasser 

Je nach Kontamination ist eine chemisch-physikalische Behandlung oder eine Verbrennung zu prü-
fen. Dabei sind insbesondere Sedimentgehalte (Ascheanteile) zu berücksichtigen.  
Bei Wohn- und landwirtschaftlichen Gebäuden ist dies bei hydrogeologisch wenig sensiblen Gebie-
ten in der Regel nicht notwendig. Anders verhält es sich bei Betriebsgebäuden, insbesondere wenn 
es Austritte von Betriebsmitteln oder Produkten gegeben hat. 
 

5.5 Sonstige flüssige Abfälle 

Deren Entsorgung ist gesondert zu prüfen.  Eine gemeinsame Entsorgung mit dem sonstigen Lösch-
wasser ist für gewöhnlich nicht zulässig. 
 

5.6 Verunreinigte Tücher, Lappen, Schwämme, Ölbindemittel, Filterbeutel aus 
Industriestaubsaugern 

Es kommen hier nur thermische Verfahren (z.B. Abfallverbrennungsanlagen) in Frage. 
 

5.7 Gasflaschen und sonstige Druckbehälter 

Es ist sicherzustellen, dass die Behälter drucklos, ausgekühlt und ausgegast/ausreagiert sind, so-
dass ein sicherer Transport möglich ist. Sie sind einem befugten Entsorger zu übergeben. 
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4.1 Abfälle mit organischer Zusammensetzung
17201 Holzemballagen und Holzabfälle, nicht verunreinigt 17213 oder 17214 verunreinigte aber nicht 

gefährliche Abfälle sind den SN 
17218, 17211 oder 17212 
zuzuordnen

17202 Bau- und Abbruchholz 17213 oder 17214

17213 Holzemballagen, Holzabfälle und Holzwolle, durch organische Chemikalien (zB Mineralöle, Lösemittel, nicht ausgehärtete 
Lacke) verunreinigt

17214 Holzemballagen, Holzabfälle und Holzwolle, durch anorganische Chemikalien (zB Säuren, Laugen, Salze) verunreinigt

57116 PVC-Abfälle und Schäume auf PVC-Basis

57127 Kunststoffemballagen und -behältnisse mit gefährlichen Restinhalten (auch Tonercartridges mit gefährlichen Inhaltsstoffen) 57118

57119 Kunststofffolien

91701 Garten- und Parkabfälle sowie sonstige biogene Abfälle, die nicht den Anforderungen der Kompostverordnung idgF 
entsprechen

92101 Mischungen von Abfällen der Abfallgruppe 921, zur Kompostierung

4.2 Mineralische Abfälle
31409 Bauschutt (keine Baustellenabfälle) 31441

31412 Asbestzement mit In-Kraft-Treten der 
Deponieverordnung 2008 
gefährlich, spätestens mit 1. 
Jänner
2007

31416 Mineralfasern

31420 Rußabfälle

31423 mineralölverunreinigte Böden

31424 sonstige verunreinigte Böden

31427 Betonabbruch 31441

31437 Asbestabfälle, Asbeststäube auch schwach gebundene 
Asbestabfälle (Abfälle mit einer 
Rohdichte < 1000 kg/m3 und 
einem Asbestanteil > 5 %); 
verfestigte Asbestabfälle, 
Asbeststäube sind der SN 
31412 zuzuordnen

31441 Brandschutt oder Bauschutt mit schädlichen Verunreinigungen

57112 Hartschaum (ausgenommen solcher auf PVC-Basis)
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4.3 Abfallgemische
31306 Holzasche, Strohasche Schlüssel-Nummer ist nicht zu 

verwenden für Pflanzenasche 
als Zuschlagstoff zur 
Kompostierung entsprechend 
den Qualitätsanforderungen 
gemäß Kompostverordnung 
idgF

31430 verunreinigte Mineralfaserabfälle

31441 Brandschutt oder Bauschutt mit schädlichen Verunreinigungen 31409

35201 elektrische und elektronische Geräte und Geräteteile, mit umweltrelevanten Mengen an gefährlichen Abfällen oder 
Inhaltsstoffen

Geräte und Geräteteile, die 
keiner Sammel- und 
Behandlungskategorie einer 
Verordnung nach § 14 AWG 
2002 unterliegen

35202 elektrische und elektronische Geräte und Geräteteile, ohne umweltrelevante Mengen an gefährlichen Abfällen oder 
Inhaltsstoffen

35201 Geräte und Geräteteile, die 
keiner Sammel- und 
Behandlungskategorie einer 
Verordnung nach § 14 AWG 
2002 unterliegen

35203 Fahrzeuge, Arbeitsmaschinen und -teile, mit umweltrelevanten Mengen an gefährlichen Anteilen oder Inhaltsstoffen (zB 
Starterbatterie, Bremsflüssigkeit, Motoröl)

39905 Feuerlöschpulverreste 39909

39909 sonstige feste Abfälle mineralischen Ursprungs mit produktionsspezifischen oder anwendungsspezifischen schädlichen 
Beimengungen

91206 Baustellenabfälle (kein Bauschutt)

91101 Siedlungsabfälle und ähnliche Gewerbeabfälle

91401 Sperrmüll

4.5 Sonstige flüssige Abfälle
54408 sonstige Öl-Wassergemische

55224 Lösemittel-Wasser-Gemische mit halogenierten Lösemitteln

55370 Lösemittel-Wasser-Gemische ohne halogenierte Lösemittel

54201 Ölgatsch
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4.6 Verunreinigte Tücher, Lappen, Schwämme, Ölbindemittel, Filterbeutel aus Industriestaubsaugern
58201 Filtertücher, Filtersäcke mit anwendungsspezifischen schädlichen Beimengungen, vorwiegend organisch

58202 Filtertücher, Filtersäcke mit anwendungsspezifischen schädlichen Beimengungen, vorwiegend anorganisch

54928 gebrauchte Öl- und Luftfilter, mit gefahrenrelevanten Eigenschaften 54933 zB ölverunreinigte Luftfilter

4.7 Gasflaschen und sonstige Druckbehälter
59802 Gase in Stahldruckflaschen 59804 sofern weder brennbar noch 

toxisch

59803 Druckgaspackungen (Spraydosen) mit Restinhalten ausgenommen sind entleerte 
nicht mehr unter Druck 
stehende Druckgaspackungen; 
entleerte Druckgaspackungen 
sind der SN 35105 zuzuordnen, 
außer restentleerte Gebinde von 
explosionsgefährlichen, giftigen 
oder sehr giftigen Stoffen

59804 Gase in Stahldruckflaschen, mit gefahrenrelevanten Eigenschaften 59802 sofern brennbar oder toxisch
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